
 
 
 
 

Selbstverpflichtungserklärung 
 
 

gemäß § 3 Abs.3 der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an  
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg  

(PrävO) 
 

 
In der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum 
Hamburg wird diesen ein religiöser und sozialer Lebens- und Lernort geboten. Mädchen und 
Jungen, junge Männer und Frauen werden gestärkt, indem ihnen die Möglichkeit gegeben 
wird, ihre Persönlichkeit zu entfalten, sich mit ihren Stärken und Schwächen in Gemeinschaft 
einzubringen, eigene Grenzen zu erfahren und sich selbstbewusst zu artikulieren. Kinder, 
Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene werden ermutigt, Verantwortung in Kirche, 
Politik und Gesellschaft wahrzunehmen und sie werden auf ihrem Weg begleitet, diese aktiv 
mit zu gestalten. Im Erzbistum Hamburg wird entschieden dafür eingetreten, Mädchen und 
Jungen, junge Männer und Frauen sowie erwachsene Schutzbefohlene vor Gefährdungen zu 
schützen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund gebe ich hiermit folgende Selbstverpflichtungserklärung ab: 
 
1. Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine Arbeit 
und mein Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen in der Erzdiözese Hamburg sind 
von Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 
 
2. Ich schütze die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und 
seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt. 
 
3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle 
Grenzen von anderen und mir selbst respektiere ich. Dies bezieht sich in besonderer Weise 
auf die Intimsphäre und persönliche Grenzen der Scham von Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen. 
 
4. Ich beziehe gegen jedes diskriminierende, gewalttätige und sexistische Verhalten, ob in 
Wort oder Tat, aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt und nicht 
toleriert. Ich beachte dies auch im Umgang mit Medien, insbesondere bei der Nutzung von 
Mobiltelefon und Internet. 
 
5. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung sowie meiner 
Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen bewusst. Mein Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze 
keine Abhängigkeiten aus. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Ich bin mir bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen Konsequenzen für meine Engagement oder meine Arbeit 
gegebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 
7. Ich achte auf Anzeichen von Kindswohlgefährdung und bilde mir kritisch ein Urteil. Dabei 
verharmlose ich weder noch übertreibe ich. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder 
Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und nehme diese In Anspruch. 
 
8. Ich habe mich im Rahmen einer Schulung mit dem*) Thema Kinderschutz und Prävention 
von sexueller Gewalt auseinandergesetzt und darüber *) informiert. Zudem habe ich die 
geltenden Instruktionen des Generalvikars des Erzbistums Hamburg gemäß § 3 Abs. 2 der 
Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen im Erzbistum Hamburg (PrävO) zur Kenntnis genommen und 
werde diese beachten. 
 
 
9. Ich bin auf § 3 Abs. 3 Satz 2 PrävO nochmals hingewiesen worden.1 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   ____________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift)     (Name in Druckbuchstaben) 

                                                 
*) Die Worte „mit dem“ und „darüber“ sind im Rahmen einer redaktionellen Änderung vom 08.08.2012 
eingefügt worden. 
1 § 3 Abs. 3 Satz 2 PrävO lautet: „Für den Fall, dass wegen einer Straftat im Zusammenhang mit 
sexueller Gewalt ein Ermittlungsverfahren gegen eine nach diesen Ordnung verpflichtete Person 
eingeleitet wird, ist diese verpflichtet, dies mit ihrem Dienstvorgesetzten oder der Person, die sie zu 
meiner ehrenamtlcihen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen.“ Hinweis: Straftaten im 
Zusammenhang mit sexueller Gewalt sind jene gemäß §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 
bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235, 236 StGB. 
 


